
Demokratische Volksrepublik Korea nachdrOcklich auf, mit 
der OrganisatIon bei der vollstllndlgen Durchfllhrung des 
KemmateriaIliberwachungsabkommens ohne weitere Verzöge
rungen ZUS8JDmenzuarbeiten und der OrganisatIon Zugang zu 
aIleu für die KernmateriaUlberwachung maßgeblicheu Infor

. mationen und Orten zu gewähren; 

7. w/lnlIgt tllf!JenIem die energischen Anstrengungen, die 
der GeueraldIrektor der Organisation und seine Mitarbeiter im 
Hinblick auf die Durchfllhrung der Resolutionen des Si
cherheitsrats 687 (1991) vom 3. April, 700 (1991) vom 
15. August und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 unternom
men haben, und betont, daß Irak seine Zusammenarbeit mit der 
OrganisatIon fortsetzen muß, damit die vollstllndlge Durch
fDhrung der einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrats auf 
lange Sicht sichergestellt ist; 

8. forden aIle Staaten mif, aIles zu tun, um deu un
erlaubten Handel utit Kerumaterial zu unterbinden, und 
begrOßt die Initiativeu, die die OrganisatIon ergriffen hat, um 
die dlesbez!Iglicheu internationalen KoopetationsbemOhungen 
zu verstärken; 

9. appellien an alle Staaten, Ver1ragsstaaten des Überein
kommens über uukleare Sicherheit zu werden; 

10. ersucht deu GeueraIsekretii, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der neunundvieIzigsten Thgung der 
Generalvers8!Dmlung zu übermitteln, soweit es sich auf die 
Tätigkeit der OrganisatIon bezieht. 

90. PlenorsIIvmg 
15. Dezember 1994 

49187. DIe SltoatiOD Im Nahen Osten 

A 

JBRUSALEM 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/120 E vom 

10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
381180 C vom 19. Dezember 1983,39/146 C vom 14. Dezem
ber 1984,401168 C vom 16. Dezember 1985,411162 C vom 
4. Dezember 1986, 421209 D vom 11. Dezember 1987, 43/54 
C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 1989, 
45183 C vom 13. Dezember 1990,46182 B vom 16. Dezember 
1991,47163 B vom 11. Dezember 1992 und 48159 A vom 
14. Dezember 1993, in deuen sie festgestellt hat, daß alle 
Gesetzgebungs- und VerwaltungsmaBnahmen der Besatzungs
macht Israel, die den Charakter und den Status der Heiligen 
Stadt lernsa1em geändert haben oder lindern sollten, ins
besondere das sogenannte "Grundgesetz" über lernsa1em und 
die ErkUlrung Jerusa1ems zur Hauptstadt von Israel, null und 
nichtig sind und unverzl1glich rllckgllngjg gemacht werden 
mllssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten, die diplomatische Ver
tretungen in lerusalem eingerichter haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

ruu:h Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
20. Oktober 19941:14, 

". AJ49/SS6. 

4!1 

1. stellt fest, daß Israe1s Beschluß, die Heilige Stadt 
Jernsa1em seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gilltigkelt besitzt; 

2. mlfJbillJgt die von einigen Staaten unter Vemtoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgefiJhrte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach lerusalem 
und ihre Weigernng, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. forden diese Staaten erneut mif, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschli
gigen Resolutionen der Vweiaten Nationen zu halten; 

4. ersucht deu GeueraIsekretii, der Generalversammbmg 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

DER SYRISCHB GaLAN 

DIe Generalversammlung, 

91. Ple1uusttzung 
16. Dezember 1994 

ruu:h Behandlung des Punktes "Die Situation im Nabeu 
Osten", 

KeMlnis tuJhmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
vom 20. Oktober 1994"4, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

in Bekriiftigung des Grundprinzips der Unzu1lIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut bekriqtlgend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. A~ 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf deu besel.teu syrischen GoIan Anwendung findet, 

tutIefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Vemtoß gegen 
die einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrata und der 
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besatzung 
stehenden syrischen Galan zurllckgezogen hat, 

TfIlt Befriedigung über die Veranstaltung der Friedens
konferenz über deu Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage 
der Resolutionen des Sicherheitsrata 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, in 
der Hoffnung, daß bei deu Verbandlungen mit Syrien und 
Libanon betrllchtllche konkrete Fortschritte im Hinblick auf 
die HerbeifOhrung eines gerechten, umfassenden und dau
erhaften Friedens in der Region wzielt werden, 

1. erldllrt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt bat; 

2. erklllrt tlI!fJerdem, daß der Beschluß der Knesset vom 
11. November 1991 über die Annexion des besetzten syrischen 
Galan einen schweren Verstoß gegen die Resolutinn 497 
(1981) des Sichwheits.tats darstellt und daher null und nichtig 
ist und keinwlei GOltigkeit besitzt, und fordert Israel auf, ihn 
rilckgllngig zu machen; 

'" V_ NIIIIomm, 7hmty Serles. Vol. 75. Nt. 973. 
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3. bekrliftigt Ihre Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kri~nung in der Anlage zum Haager 
Abkommen von 1907 sowie des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Scbutze von Zivilpersonen in Kriegs

> zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte 
syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle 
Verttagsparteien dieser Obereinkilnfte auf, ihre Verpflichtun
gen aus diesen ÜbereinkiInften unter allen Umständen ein
zuhalten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen; 

4. stellt erneut fest, daß die andauernde Besetzung des 
syrischen Galan und dessen De-facto..Annexion ein Hindernis 
auf dem Wege zur HerbeifOhrung eines gerechten, umfassen
den und dauerhaften Friedens in der Region darstellen; 

5. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchfilhrung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
gesamten besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm1ung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

91. Plenars/lvmg 
16. Dezember 1994 

49188. Frledensprozeß Im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweu auf ihre Resolution 48/58 vom 14. Dezember 
>1993 und die Resolution 1994/29 des Wirtschafts- und 
Sozia1rats vom 27. Juli 1994, 

betonend, daß die Herbeifilbrung einer nmfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der intemationaIen 
Sicherheit beitragen wird, 

unter HinweU auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
l1ber den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 und die anschließenden bilateralen Verhandlungen sowie 
die Thgungen der molti1atera1en Arbeitsgruppen und erfreut 
über die breite internationale Unterstützung für den Friedens
prozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der molti1atera1en Arbeitsgruppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregiooaIer Thilnehmer mitwirken, 

eingedenk der von der Regierung des Staates Istael und der 
PaIästioensischen Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington unterzeichneten Gnmdsatzerklärun~11ber 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und 
des danach am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten Ab
kommens über den Gaza-S1reifen und das Gebiet von Jericho" 
sowie ihrer Vereinbarung vom 29. August 1994 über die 
vorbereitende Übertraguiig von Befugnissen und Verant
wortlichkeiten, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washingtun 
unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und Jotdanien 

'" SIehe C8rnogIe __ for _ -. The HtIgue 

Conventions and DfJc/amtIons of 1899 and 19f1l (New Ymk, 0xf0nI 
UDivemity ~ 1915). 

über eine gemeinsame 'Thgesordmmg, der am 25. Juli 1994 
von Jotdanien und Israel unterzeichneten BrkllIrung von 
Wasbiogton127 und des Jordanisch-Israelischen Friedensver
trags vom 26. Oktober 1994, 

mit Genugtuung über die Erklärung des vom 30. Oktober 
bis 1. November 1994 in Casahlanca ahgehaItenen Wirt
schaftsgipfels für den Nahen Osten und Nordafrika128

, 

1. begrl4fJt den in Madrid begunnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bllateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet Ihre uneingeschrilnkte Unte:rstfJt1.ung für die 
bisherigen Fortschritte im Friedensprozeß, insbesondere die 
von der Regierung des Staates Istael und der Pallistinensiscben 
Befreiuagsorganisation unterzeichnete Clrundsatzerkllg 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung. 
das danach von der Regierung des Staates Israel und der 
PalIIstinensischen Befreiungsorganisation, der VdilleteJm des 
palfistinensiscben Volkes, unterzeichnete Abkommen über den 
Gaza-Streifen und das Gebiet von Jericho, ihre Vereinbarung 
vom 29. Angust 199411ber die vorbereitende Übertragung von 
Befugaisaen und Verantwortlichkeiten und das Abkommen 
zwischen Israel und Jordanien über eine gemeinsame Thges
ordnung, die von Jotdanien und Israel am 25. Juli 1994 
unterzeiehnete Erklärung von Wasbington und den jordanisch
israelischen Friedensvertrag vom 26. Oktober 1994, die 
wichtigen Schritte auf dem Wege zu einem umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten darstellen, 
und fordert alle Parteien nachdtl1ck1ich zur Umsetzung der 
getroffenen Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, bei den anderen 'Thil
verhandlungen der arabisch-israelischen Verhandlungen im 
Rahmen des Friedensprozess rasche Fortschritte zu erzielen; 

5. begrl4fJt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington ahgehaltenen Konferenz zur UntersHltzllng des 
Friedens im Nahen Osten, namentlich die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die anschließende Arbeit der =::e::t:' der Weltbank, begrüßt außerdem die vom 

vorgenommene Ernennuag des 
"Sonderkoordin der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten" und fordert die Mitgliedstaaten nachdrilcldich auf, 
dem paJllstinensischen Volk wilhre.nd der Übergangszeit rasch 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewilbren; 

6. forden alle Mitgliedstsaten at.if, den Parteien in der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewllhren und den Friedensprozeß zu unterstl1tzen; 

7. ur der A14tfassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstl1tzung der Verwirklichung der Gnmd
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

'" Al49ßOO.S/19941939, Anhang; siehe 0jfIcIal RßctmIs oftIuJ Security 
Cound/, Forty-1IinIh r ...... SuppIement/o,July. AusustandSeptanlJe 1994, 
l»Immont SlI9941939. 
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